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§ 15 PrivSchG
 PrivSchG - Privatschulgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 01.01.2026

Das Ö-entlichkeitsrecht darf an Privatschulen vor ihrem lehrplanmäßig vollen Ausbau jeweils nur für die bestehenden

Klassen (Jahresstufen) und jeweils nur für ein Schuljahr verliehen werden. Nach Erreichung des lehrplanmäßig vollen

Ausbaues kann das Ö-entlichkeitsrecht nach Maßgabe der Unterrichtserfolge auch auf mehrere Schuljahre verliehen

werden. Wenn Gewähr für eine fortdauernde Erfüllung der gesetzlichen Bedingungen besteht, ist das

Ö-entlichkeitsrecht nach Erreichung des lehrplanmäßig vollen Ausbaues der Schule auf die Dauer der Erfüllung der

gesetzlichen Bedingungen zu verleihen.
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